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Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 

zusammengestellt. Diese Mandanten-Information beruht auf dem Rechtsstand 26.11.2021. 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

Privatnutzung von Elektro- und 
Hybridelektrofahrzeugen 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ausführlich zur pri-

vaten Nutzung von betrieblichen Elektro- und Hybridelektro-

fahrzeugen durch Unternehmer und Arbeitnehmer Stellung 

genommen. Hintergrund sind diverse Gesetzesänderungen 

in den Jahren 2018 bis 2020. 

Hintergrund: Sowohl die private Nutzung eines betrieblichen 

Fahrzeugs als auch die private Nutzungsmöglichkeit eines 

Dienstwagens muss versteuert werden – entweder als Ent-

nahme des Unternehmers im Fall eines betrieblichen Fahr-

zeugs oder als geldwerter Vorteil des Arbeitnehmers im Fall 

eines Dienstwagens. Diese Grundsätze gelten auch für 

Elektrofahrzeuge sowie für Hybridelektrofahrzeuge; jedoch 

gewährt der Gesetzgeber hier Vergünstigungen, indem er ei-

nen geringeren Entnahmewert bzw. geldwerten Vorteil an-

setzt. 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens: 

◼ Das BMF definiert ausführlich die Begriffe des Elektrofahr-

zeugs, des Hybridelektrofahrzeugs, der Emission und des 

steuerlichen Erfordernisses der Reichweite. 

Hinweis: So genügt es für Hybridelektrofahrzeuge, die bis 

zum 31.12.2021 angeschafft werden, dass der Elektromo-

tor eine Reichweite von mindestens 40 km ermöglicht. Bei 

Hybridelektrofahrzeugen, die ab dem 1.1.2022 ange-

schafft werden, ist eine Mindestreichweite von 60 km er-

forderlich. Ab dem 1.1.2025 soll eine Mindestreichweite 

von 80 km gelten. 

◼ Das BMF stellt die einzelnen Prozentsätze dar, die bei ei-

ner privaten Fahrzeugnutzung je nach Typ des Fahrzeugs 

und Anschaffungsdatum als Nutzungswert (Entnahme 

bzw. geldwerter Vorteil) anzusetzen sind. Während für ein 
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reguläres Benzin- oder Dieselfahrzeug 1 % des Bruttolis-

tenpreises monatlich als Entnahmewert bzw. geldwerter 

Vorteil anzusetzen ist, reduziert sich dieser Betrag bei 

Elektrofahrzeugen auf bis zu 0,25 % und bei Hybridelektro-

fahrzeugen auf bis zu 0,5 %. 

◼ Auch weiterhin lässt das BMF eine sog. Kostendeckelung 

bei Anwendung der 1 %-Methode zu. Der Entnahmewert 

bzw. geldwerte Vorteil darf also nicht höher sein als die Ge-

samtkosten des Fahrzeugs. 

Hinweis: Eine Kostendeckelung kommt in der Praxis 

durchaus vor. Denn die Kosten eines Fahrzeugs können 

deutlich abnehmen, wenn das Fahrzeug z. B. vollständig 

abgeschrieben ist; steuerlich wird jedoch weiterhin 1 % des 

Bruttolistenpreises monatlich angesetzt, also der Neupreis 

zugrunde gelegt. 

◼ Statt des Ansatzes der 1 %-Methode bzw. des entspre-

chend geringeren Prozentsatzes kann der Steuerpflichtige 

die Privatnutzung mit den tatsächlich für die Privatfahrten 

angefallenen Aufwendungen versteuern. Hierbei ist für 

Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge eine geringere Ab-

schreibung anzusetzen, nämlich je nach Fahrzeugtyp und 

Anschaffungsdatum nur die Hälfte oder gar nur ein Viertel 

des Abschreibungsbetrags. 

Hinweis: Dem BMF zufolge ist von einer achtjährigen Nut-

zungsdauer auszugehen, so dass sich eine jährliche Ab-

schreibung in Höhe von 12,5 % ergibt, die sich je nach 

Fahrzeugtyp und Anschaffungszeitraum um 50 % oder 

75 % mindern kann. Stellt der Arbeitgeber kostenlos oder 

verbilligt Strom zur Verfügung, geht dieser nicht in die Kos-

ten ein und führt damit nicht zu einer Erhöhung des Ent-

nahmewertes bzw. geldwerten Vorteils. 

◼ Lädt ein Unternehmer sein betriebliches Elektro- oder Hyb-

ridelektrofahrzeug zu Hause auf, also mit privatem Strom, 

kann er den betrieblichen Nutzungsanteil an den ansons-

ten privaten Stromkosten (für seinen Haushalt) mithilfe ei-

nes gesonderten stationären oder mobilen Stromzählers 

nachweisen. Zum Nachweis des betrieblichen Nutzungs-

anteils genügen Aufzeichnungen für einen repräsentativen 

Zeitraum von drei Monaten. Auch der zu zahlende Grund-

preis für den Strom kann anteilig als Betriebsausgabe be-

rücksichtigt werden. 

Hinweis: Das BMF lässt es zu, dass der betriebliche Nut-

zungsanteil mit den lohnsteuerlichen Pauschalen ange-

setzt wird. Hierzu hat das BMF bereits im letzten Jahr ein 

entsprechendes Schreiben veröffentlicht. 

◼ Das BMF stellt sehr ausführlich die Anwendungsregelun-

gen der einzelnen Gesetze dar. Dazu stellt es auch Bei-

spiele dar, die Fälle behandeln, in denen ab Dezember 

2030 Elektrofahrzeuge privat genutzt werden. 

Hinweis: Das BMF-Schreiben gilt auch für die Privatnutzung 

von Elektrofahrrädern und Elektrokleinstfahrzeugen. 

Frist für das umsatzsteuerliche 
Zuordnungswahlrecht 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im Grundsatz die 

Rechtmäßigkeit der Frist für die Zuordnung eines gemischt-

genutzten Gegenstands zum Unternehmen bestätigt. Da-

nach muss die Ausübung des Zuordnungswahlrechts für 

einen Gegenstand, der sowohl unternehmerisch als auch 

privat genutzt wird, dem Finanzamt bis zum Ablauf der ge-

setzlichen Abgabefrist für die Umsatzsteuererklärung – ohne 

Berücksichtigung der Fristverlängerung bei Erstellung der 

Erklärung durch einen Steuerberater – mitgeteilt werden, da-

mit der Vorsteuerabzug in voller Höhe geltend gemacht wer-

den kann. Allerdings hält der EuGH ein Abweichen von die-

ser Frist für denkbar, wenn die Frist unverhältnismäßig wäre. 

Hintergrund: Verwendet der Unternehmer einen Gegen-

stand zu mindestens 10 % für sein Unternehmen und dane-

ben noch privat, hat er ein sog. Zuordnungswahlrecht. Er 

kann den Gegenstand entweder vollständig oder nur anteilig 

oder gar nicht seinem Unternehmen zuordnen und dement-

sprechend die Vorsteuer vollständig, anteilig oder gar nicht 

abziehen. Allerdings muss er bei einer vollständigen Zuord-

nung die Privatnutzung des Gegenstands der Umsatzsteuer 

unterwerfen. Nach Auffassung der Finanzverwaltung und 

auch nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 

(BFH) ist das Zuordnungswahlrecht bis zum gesetzlichen 

Termin für die Abgabe der Umsatzsteuererklärung auszu-

üben; diese Frist verlängert sich nicht, auch wenn der Unter-

nehmer durch einen Steuerberater vertreten wird und des-

halb eine längere Abgabefrist gilt. 

Sachverhalt: Dem EuGH lagen nun zwei Fälle vor, in denen 

Unternehmer einen Gegenstand sowohl privat als auch un-

ternehmerisch nutzten, nämlich in dem einen Fall ein Einfa-

milienhaus, in dessen Erdgeschoss sich ein betrieblicher Ar-

beitsbereich befand, und in dem anderen Fall eine Photovol-

taikanlage. Die Unternehmer ordneten das Arbeitszimmer 

bzw. die Photovoltaikanlage zwar vollständig ihrem Unter-

nehmen zu, um die Vorsteuer in vollem Umfang geltend zu 

machen; jedoch nahmen sie diese Zuordnung erst nach Ab-

lauf der in den Streitjahren geltenden Zuordnungsfrist vor. 

Das Finanzamt erkannte die Vorsteuer nicht an. Der BFH rief 

den EuGH an, damit dieser klärt, ob die Frist für das Zuord-

nungswahlrecht mit Europarecht vereinbar ist. 

Entscheidung: Der EuGH hält die Frist für das Zuordnungs-

wahlrecht grundsätzlich für europarechtskonform: 

◼ Die Zuordnungsentscheidung gehört zu den materiellen 

Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs, da erst aufgrund 

der Zuordnung der unternehmerische Bezug und damit die 

Berechtigung für den Vorsteuerabzug hergestellt wird. Hin-

gegen ist die Mitteilung an das Finanzamt über die ge-

troffene Zuordnungsentscheidung nur eine formelle Vo-

raussetzung für den Vorsteuerabzug. 

◼ Sind die materiellen Voraussetzungen für den Vorsteuer-

abzug erfüllt, d. h. ist die Zuordnung zum Unternehmen er-

folgt, darf der Vorsteuerabzug nicht wegen der Nichterfül-

lung einzelner formeller Voraussetzungen versagt werden. 

◼ Allerdings verstieße es gegen den Grundsatz der Rechts-

sicherheit, wenn es keine zeitliche Begrenzung für die Aus-

übung des Zuordnungsrechts gäbe. Eine Ausschlussfrist 

wäre mit dem Europarecht vereinbar, wenn sie sowohl für 

die deutschen wie auch die europäischen Rechte gilt (sog. 

Äquivalenzprinzip) und wenn sie die Ausübung des Vor-

steuerabzugs nicht praktisch unmöglich macht (sog. Effek-

tivitätsgrundsatz). 

◼ Ein Verstoß gegen diese beiden Prinzipien bzw. Grund-

sätze ist nicht festzustellen. Denn die Zuordnungsfrist 
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entspricht der Abgabefrist für Steuererklärungen und gilt 

daher auch für andere Steuerangelegenheiten nach deut-

schem Recht. Auch der Effektivitätsgrundsatz ist nicht ver-

letzt, da der Vorsteuerabzug grundsätzlich in dem Zeitraum 

erfolgen muss, in dem der Vorsteuerabzugsanspruch ent-

standen ist. 

◼ Allerdings kann der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verletzt 

sein, weil es möglicherweise weniger beeinträchtigende 

Mittel gibt als die Versagung des Vorsteuerabzugs. Denk-

bar sind z. B. verwaltungsrechtliche Geldstrafen. Dies 

muss der BFH nun im weiteren Verfahren prüfen. 

Hinweise: Die Umsatzsteuererklärung für 2020 war 

coronabedingt bis zum 31.10.2021 (bzw. am nächstfolgen-

den Werktag) abzugeben, so dass bis zu diesem Zeitpunkt 

auch das Zuordnungswahlrecht für im Jahr 2020 ange-

schaffte gemischt-genutzte Gegenstände auszuüben war. 

Für gemischt-genutzte Gegenstände, die im Jahr 2021 an-

geschafft werden, endet die Frist wieder am 31.7. des Folge-

jahres. Unbeachtlich ist, dass für steuerlich vertretene Un-

ternehmer eine längere Abgabefrist für die Umsatzsteuerer-

klärung gilt; hierdurch verlängert sich die Frist für das Zuord-

nungswahlrecht nicht. 

Bei einem Grundstück, das gemischt-genutzt wird, darf nicht 

der vollständige Vorsteuerabzug geltend gemacht werden. 

Hier ist nach einer ausdrücklichen Regelung im Gesetz der 

Vorsteuerabzug nur auf den unternehmerisch genutzten Teil 

beschränkt. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Finanzverwaltung veröffentlicht 
Schreiben zur Entfernungspauschale 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sein Schreiben zur 

Entfernungspauschale aktualisiert. Darin geht das BMF ins-

besondere auf Gesetzesänderungen ein und berücksichtigt 

die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs der letzten 

Jahre. 

Hintergrund: Für Fahrten zwischen Wohnung und der sog. 

ersten Tätigkeitsstätte (Arbeitsplatz) kann der Arbeitnehmer 

grundsätzlich nur die Entfernungspauschale von 0,30 € pro 

Entfernungskilometer geltend machen, also nur für eine ein-

fache Strecke, nicht aber für die Hin- und Rückfahrt. Beträgt 

die Entfernung mehr als 20 km, kann der Arbeitnehmer seit 

2021 ab dem 21. Kilometer eine Entfernungspauschale von 

0,35 € geltend machen. 

Wesentliche Änderungen: Aus dem BMF-Schreiben erge-

ben sich die folgenden wesentlichen Änderungen: 

Das BMF geht auf die Erhöhung der Pauschale bei Entfer-

nungen von mehr als 20 km ein. Hier erhöht sich ab 2021 die 

Entfernungspauschale ab dem 21. Entfernungskilometer 

von 0,30 € auf 0,35 € und ab 2024 von 0,35 € auf 0,38 €. 

Hinweis: Auch bei Entfernungen von mehr als 20 km wird für 

die ersten 20 km nur eine Entfernungspauschale von 0,30 € 

pro Entfernungskilometer gewährt. 

Der Höchstbetrag für die Entfernungspauschale beträgt 

nach dem Gesetz 4.500 €, es sei denn, es wird ein Kfz ge-

nutzt. Wird die Fahrt teils mit dem Kfz und teils mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt, kann dem BMF 

zufolge unterstellt werden, dass das Kfz vorrangig für die 

Teilstrecke ab dem 21. Entfernungskilometer eingesetzt 

wird; hierfür gilt der Höchstbetrag von 4.500 € nicht. 

Beispiel: Arbeitnehmer A fährt mit dem Kfz 30 km zum 

Bahnhof und fährt von dort 70 km zur Arbeit. Er fährt jährlich 

an 220 Tagen zur Arbeit. 

Lösung: Für die Strecke vom Bahnhof zur Arbeit (70 km) 

ergibt sich eine Entfernungspauschale von 4.500 € 

(220 Tage x 20 km x 0,30 € = 1.320 €) + (220 Tage x 50 km 

x 0,35 € = 3.850 €), zusammen 5.170 €, gekürzt auf den 

Höchstbetrag von 4.500 €. Für die Strecke von der Wohnung 

zum Bahnhof mit dem Kfz ergibt sich eine Entfernungspau-

schale von 2.310 € (220 Tage x 30 km x 0,35 €). Insgesamt 

beträgt die Entfernungspauschale also 6.810 € (4.500 € + 

2.310 €). Für A wirkt sich positiv aus, dass unterstellt wird, 

dass er zunächst mit der Bahn und erst dann mit dem Kfz 

fährt und für die Fahrt mit dem Kfz die erhöhte Entfernungs-

pauschale von 0,35 € ohne Begrenzung auf den Höchstbe-

trag von 4.500 € erhält. 

Das BMF übernimmt die BFH-Rechtsprechung zur kürzes-

ten Straßenverbindung, die für die Ermittlung der Entfernung 

maßgeblich ist. Danach ist die kürzeste Straßenverbindung 

auch dann maßgeblich, wenn sie mautpflichtig ist oder wenn 

der Arbeitnehmer sie mit seinem Fahrzeug (z. B. Moped) 

nicht benutzen darf. 

Allerdings folgt das BMF nicht der BFH-Rechtsprechung, 

wonach mit der Entfernungspauschale auch Unfallkosten 

abgegolten sind. Für Arbeitnehmer ist diese Auffassung des 

BMF positiv. 

Änderungen ergeben sich auch für Arbeitnehmer, die meh-

rere Arbeitsverhältnisse haben und die eine Arbeitsstätte 

vormittags und die andere Arbeitsstätte nachmittags aufsu-

chen. Hier kann die erhöhte Entfernungspauschale ab dem 

21. Entfernungskilometer für jede der beiden Arbeitsstätten 

angesetzt werden, wenn der Arbeitnehmer mittags wieder 

nach Hause fährt und jede Strecke mehr als 20 km beträgt. 

Fährt er mittags hingegen von der einen Arbeitsstätte zu sei-

ner anderen Arbeitsstätte, ist die Summe aller Entfernungen 

zu bilden; für die Entfernungspauschale darf höchstens die 

Hälfte der Gesamtstrecke als Entfernung angesetzt werden. 

Weiterhin geht das BMF auf Fahrtkosten von Arbeitnehmern 

mit Behinderung ein: Sie können statt der Entfernungspau-

schale die tatsächlichen Fahrtkosten absetzen oder alterna-

tiv die pauschalen Sätze, die sich nach dem Bundesreise-

kostengesetz (BRKG) ergeben. Fährt der Arbeitnehmer teils 

mit dem Kfz, teils mit dem öffentlichen Nahverkehr, muss er 

sein Wahlrecht für den einzelnen Arbeitstag einheitlich für 

alle Teilstrecken ausüben. Er kann aber für einzelne Arbeits-

tage die Entfernungspauschale – bis zum Höchstbetrag von 

4.500 € – und für andere Arbeitstage die tatsächlichen Kos-

ten bzw. die Pauschalen nach dem BRKG ansetzen. 

Hinweise: Ausführlich behandelt wird ferner die Pauschalie-

rung von Sachbezügen des Arbeitgebers in Form von Zu-

schüssen zu den Fahrtkosten des Arbeitnehmers oder in 

Gestalt einer unentgeltlichen oder verbilligten Beförderung 

des Arbeitnehmers. 



DIE MANDANTEN I INFORMATION 

 Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.   

Das BMF-Schreiben gilt überwiegend ab dem 1.1.2021. In 

einzelnen Fällen gelten abweichende Anwendungsregelun-

gen. Zu beachten ist, dass das Schreiben nur für die Finanz-

ämter bindend ist, nicht aber für die Finanzgerichte. 

Erleichterter Zugang zur Kurzarbeit 
verlängert 

Die Bundesregierung hat beschlossen, die erleichterten Zu-

gangsvoraussetzungen für das Kurzarbeitergeld bis zum 

31.3.2022 zu verlängern. 

Danach gilt Folgendes: 

◼ Ein Betrieb kann Kurzarbeit anmelden, wenn mindestens 

zehn Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betrof-

fen sind. 

◼ Auf den Aufbau von Minusstunden wird vollständig verzich-

tet. 

◼ Auch Leiharbeiter haben Zugang zum Kurzarbeitergeld. 

◼ Die maximale Bezugsdauer beträgt 24 Monate. 

◼ Die während der Kurzarbeit von Arbeitgebern allein zu tra-

genden Beiträge zur Sozialversicherung werden ihnen zu 

50 % erstattet. Die anderen 50 % können ihnen für Weiter-

bildungen ihrer Beschäftigten erstattet werden, die wäh-

rend der Kurzarbeit beginnen. 

Hinweis: Die Änderungen treten mit Wirkung vom 1.1.2022 

in Kraft und mit Ablauf des 31.3.2022 außer Kraft. 

Alle Steuerzahler 

Spendenabzug bei konkreter 
Zweckbindung 

Ein Spendenabzug ist auch dann möglich, wenn die Spende 

mit einem konkreten Zweck verbunden wird, so dass der 

Spendenempfänger die Spende in einer bestimmten, sat-

zungsgemäßen Weise verwenden muss. Erteilt der Spende-

nempfänger bei einer Geldspende eine Spendenbescheini-

gung über eine Sachzuwendung, ist dies für den Spenden-

abzug des Spenders unschädlich. 

Hintergrund: Spenden an gemeinnützige Vereine sind im 

gewissen Umfang steuerlich absetzbar. Voraussetzung ist 

eine Spendenbescheinigung des Vereins. 

Sachverhalt: Die Klägerin war ehrenamtlich für den gemein-

nützigen Tierschutzverein V tätig und kümmerte sich dort 

insbesondere um einen Schäferhund, der nicht mehr vermit-

telbar war. Daher sollte er in einer gewerblichen Tierpension 

untergebracht werden. Die Kosten von 5.000 € wollte die 

Klägerin übernehmen. V schloss daraufhin in Anwesenheit 

der Klägerin mit der Tierpension einen Tierpflegevertrag, 

und die Klägerin übergab das Geld entweder an V oder an 

die Tierpension, was nicht mehr aufgeklärt werden konnte. 

V erstellte anschließend eine Spendenbescheinigung, nach 

der die Klägerin eine Sachzuwendung von 5.000 € geleistet 

habe. Das Finanzamt erkannte den Spendenabzug der Klä-

gerin nicht an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hielt einen 

Spendenabzug grundsätzlich für möglich, verwies die Sache 

allerdings zur weiteren Aufklärung an das Finanzgericht 

(FG) zurück: 

◼ Die Klägerin hat eine Spende geleistet. Denn sie hat eine 

Zuwendung an einen gemeinnützigen Verein geleistet. Un-

beachtlich ist, dass ihre Spende eine konkrete Zweckbin-

dung aufwies und nur für die Unterbringung des Schäfer-

hunds eingesetzt werden durfte. Denn V konnte trotz der 

Zweckbindung entscheiden, ob er die Spende annimmt 

und für gemeinnützige Zwecke verwendet oder ob er die 

Spende ablehnt. Damit lag das Letztentscheidungsrecht 

bei V. 

◼ Es handelte sich auch um eine unentgeltliche Zuwendung, 

da sie fremdnützig war und nicht der Klägerin oder ihren 

Angehörigen zugutekommen sollte. 

◼ Die Spende ist auch dem V zugeflossen. Zwar stand nicht 

fest, ob die Klägerin das Geld direkt dem Vertreter des V 

oder aber gleich der gewerblichen Tierpension gegeben 

hat. In beiden Fällen wäre aber das Geld dem V zugeflos-

sen. Ein Zufluss bei V wäre unproblematisch zu bejahen, 

wenn die Klägerin das Geld einem Vertreter des V bei Ab-

schluss des Pflegevertrags gegeben hätte. Der Zufluss bei 

V wäre aber auch dann anzunehmen, wenn die Klägerin 

das Geld der Tierpension übergeben hätte; denn der Ver-

trag über die Unterbringung des Hundes war zwischen 

dem V und der Tierpension abgeschlossen worden, so 

dass die Klägerin in diesem Fall die Verbindlichkeit des V 

gegenüber der Tierpension beglichen hätte. 

◼ Zwar war im Streitfall die Spendenbescheinigung fehler-

haft, weil in ihr eine Sachzuwendung attestiert worden ist. 

Dieser Fehler führt allerdings nicht zur Versagung des 

Spendenabzugs. Denn der Grund für die Pflicht zur An-

gabe, ob es sich um eine Geld- oder Sachzuwendung han-

delt, liegt darin, dass bei Sachzuwendungen die besonde-

ren steuerlichen Voraussetzungen, die die Ermittlung des 

Wertes der Sachspende betreffen, überprüft werden kön-

nen. Bei einer Geldspende wie im Streitfall, kommt es da-

rauf nicht an. 

Hinweise: Die Zurückweisung an das FG ist erfolgt, weil 

noch zu klären ist, ob die Unterbringung eines Hundes in ei-

ner gewerblichen Tierpension dem Tierschutz dient und ob 

die Unterbringung ggf. erforderlich war. Die bloße Verhal-

tensauffälligkeit und fehlende Vermittelbarkeit des Hundes 

genügen nicht, um eine Förderung des Tierschutzes anzu-

nehmen. 

Das Urteil macht deutlich, dass eine Zweckbindung nicht 

schädlich ist. Zweckbindungen sind bei Spenden durchaus 

üblich, z. B. beim sog. Crowdfunding. Beim Crowdfunding 

erkennt übrigens auch die Finanzverwaltung den Spenden-

abzug grundsätzlich an, wenn hiermit gemeinnützige Zwe-

cke verfolgt werden. 


